
davon ab, wie schnell das Verfahren 
durchgeführt wird. Zeitablauf verwischt 
Spuren und läßt dem Täter die Möglich
keit, die Beweisführung zu erschweren,

c) Schließlich bildet die schnelle Verfah
rensdurchführung auch eine wichtige 
Garantie für die Wahrung der Rechte des 
Beschuldigten und Angeklagten sowie 
anderer Verfahrensbeteiligter. So ver
kürzt sie die Anwendung strafprozes
sualer Zwangsmaßnahmen, z. B. der Un
tersuchungshaft, und die Zeit bis zur 
endgültigen Entscheidung über die Straf
sache. Sie ermöglicht eine rasche Ent
scheidung über die Wiedergutmachung 
des dem Geschädigten zugefügten Scha
dens usw.39

Das Gesetz orientiert deshalb vor allem 
in Verfahren, in‘denen die Untersuchungs
haft angewandt wird, sowie in Jugendstraf
sachen auf eine beschleunigte Verfahrens
durchführung. Es enthält z. B. konkrete 
Fristen für die Ermittlungen und das ge
richtliche Hauptverfahren sowie Bestim
mungen über das beschleunigte Verfahren 
als besondere Verfahrensart. So wichtig die 
beschleunigte Verfahrensdurchführung ist, 
so darf die Beschleunigung niemals zum 
Selbstzweck werden, darf die Beziehung zu 
den Aufgaben des Strafverfahrens insge
samt nicht verlorengehen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Beschleunigung des 
Verfahrens stehen nicht isoliert neben den
jenigen, die ebenfalls auf größtmögliche 
Garantie für die Wahrheitsfeststellung, die 
richtige Anwendung des Strafrechts und die 
erzieherische Wirksamkeit des Strafverfah
rens, also auf seine hohe Qualität gerichtet 
sind, z. B. die Unmittelbarkeit der gericht
lichen Beweisaufnahme, die Mitwirkung 
der Bürger, die Öffentlichkeit der gericht
lichen Hauptverhandlung, das Recht auf 
Verteidigung usw.

Mit diesen Bemerkungen wird noch ein
mal der wechselseitige Zusammenhang aller 
hier dargestellten Grundsätze des Strafver
fahrens betont. In ihrer Gesamtheit wider

spiegeln diese Grundsätze das Wesen des 
Strafverfahrens in der DDR, legen sie seine 
sozialistischen Charakterzüge dar, geben sie 
eine grundlegende Orientierung für die An
wendung der verfahrensrechtlichen Bestim
mungen.

39 Vgl. A. R. Ratinow, Forensische Psychologie 
für Untersuchungsführer, Berlin 1970.
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